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Aktenzeichen V A 3  

bei Antwort bitte angeben 

 

 

Telefon 0211 855- 

Telefax 0211 855- 

impfung-corona@mags.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 25, 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 855-5 

Telefax 0211 855-3683 

poststelle@mags.nrw.de 

www.mags.nrw 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linie 709 

Haltestelle: Stadttor  

Rheinbahn Linien 708, 732 

Haltestelle: Polizeipräsidium 

An die Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln und Münster mit der Bitte um Weitergabe an 
 
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, 
Landrätinnen und Landräte 
in Nordrhein-Westfalen 
 
nachrichtlich 
Städtetag NRW 
Landkreistag NRW 
Städte- und Gemeindebund NRW 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 
Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
Kassenzahnärztliche Vereinigungen 
Apothekerkammer Nordrhein 
Apothekerkammer Westfalen-Lippe 
Ärztekammer Nordrhein 
Ärztekammer Westfalen-Lippe 
Zahnärztekammer Nordrhein 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 
Pflegeverbände 
Beauftragte der Landesregierung für Menschen  
mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten 
 
 
 
 
 
Impfung der Bevölkerung mit dem Impfstoff von AstraZeneca 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

nach der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vom 

18. März 2021 und nach Konsultation mit dem Paul Ehrlich Institut können 

die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca ab dem 19. März 2021 

in den Impfzentren von Nordrhein-Westfalen wieder aufgenommen 

werden.  
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Die Impflinge sind gemäß der neuesten Erkenntnisse und Hinweise der 

EMA über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen bei der 

Verimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca aufzuklären.  

  

Das Aufklärungsmerkblatt zum Vektorimpfstoff von AstraZeneca wird 

durch die zuständigen Behörden kurzfristig überarbeitet. Bis zur Vorlage 

des neuen Aufklärungsmerkblattes ist die erfolgte Aufklärung 

übergangsweise handschriftlich von der aufklärenden Ärztin bzw. dem 

aufklärenden Arzt auf dem Merkblatt zu vermerken.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gerhard Herrmann 


